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Baugesetzbuch (BauGB) i.d.F. der Bekanntmachung vom 23.09.2004 (BGBI. I S.
2414), zuletzt geändert am 31.07.2009 (BGBI. I S. 2585)

Baunutzungsverordnung (BauNVO) i.d.F. der Bekanntmachung vom 23.01.1990
(BGBI. I S. 133), zuletzt geändert durch Art. 3 des Gesetzes zur Änderung des
BauGB und zur Neuregelung des Rechts der Raumordnung (Bau- und Raum-
ordnungsgesetz 1998 - BauROG) vom 01.01.1998

Planzeichenverordnung 1990 (PlanzVO 90) vom 18.12.1990 (BGBI. I S. 58)

Bauordnung für das Land Nordrhein - Westfalen (BauO NW) i. d. F. der Bekannt-
machung vom 01.03.2000 (GV. NRW S. 256), geändert durch Gesetz vom 11.12.
2007 (GV. NRW S. 708)

Gesetz zum Schutz und zur Pflege der Denkmäler im Lande Nordrhein - Westfal-
en (Denkmalschutzgesetz - DSchG) vom 11.03.1980 (GV.NRW. S.226, 716), zu-
letzt geändert durch Art. 259 des Gesetzes vom 05.04.2005 (GV.NRW.S.274)

Gemeindeordnung für das Land Nordrhein - Westfalen (GO NW) i. d. F. der Be-
kanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW S. 666), zuletzt geändert durch Ge-
setz vom 30.06.2009 (GV.NRW S.380)

VERFAHREN

Aufstellungsbeschluss
Der Rat der Stadt Rösrath hat in seiner Sitzung am 15.09.2009 die Aufstellung
des Bebauungsplanes Nr. 89 "Gewerbegebiet Lehmbach - Nord" beschlossen.
Der Aufstellungsbeschluss ist gemäß § 2 Abs. 1 BauGB am .......... 2009 ortsüb-
lich bekannt gemacht worden.

Rösrath, den ...............
(Siegel)

..................... ......................
Ratsmitglied Bürgermeister

Frühzeitig Beteiligung der Öffentlichkeit

Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB wurde in
der Zeit vom ......... 2009 bis .......... 2009 durchgeführt.

Rösrath, den ...............
(Siegel)

.......................
Bürgermeister

Frühzeitige Beteiligung der Behörden
Die von der Planung berührten Behörden und Träger öffentlicher Belange sind
gemäß § 4 Abs. 1 BauGB mit Schreiben vom ........ 2009 zur Abgabe einer Stel-
lungnahme aufgefordert worden.

Rösrath, den ...............
(Siegel)

........................
Bürgermeister

Öffentliche Auslegung
Der Planungs-, Verkehrs- und Wirtschaftsförderungsausschuss hat in seiner Sitz-
ung am .......... 2010 beschlossen, den Entwurf des Bebauungsplanes öffentlich
auszulegen. Der Entwurf des Bebauungsplanes und der Begründung haben in
der Zeit vom ........... 2010 bis ........... 2010 gemäß § 3 Abs. 2 BauGB öffentlich
ausgelegen. Ort und Dauer der öffentlichen Auslegung wurden am ........... 2010
ortsüblich bekannt gemacht.

Rösrath, den ...............
(Siegel)

........................
Bürgermeister

Satzungsbeschluss
Der Rat der Stadt Rösrath hat den Bebauungsplan nach Prüfung der Anregungen
gemäß § 3 Abs. 2 BauGB in seiner Sitzung am ........ 2011 als Satzung (§ 10
Abs. 1 BauGB) sowie die Begründung mit Umweltbericht beschlossen.

Rösrath, den ...............
(Siegel)

................... .....................
Ratsmitglied Bürgermeister

Inkrafttreten
Der Beschluss des Bebauungsplanes ist gemäß § 10 Abs. 3 BauGB am .........
2011 ortsüblich bekannt gemacht worden. Der Bebauungsplan ist damit am
...... 2011 rechtsverbindlich geworden.

Rösrath, den ...............
(Siegel)

.....................
Bürgermeister

Planausfertigung
Dieser Plan ist der Urkundsplan.

Dieser Plan stimmt mit dem Urkundsplan und den darauf verzeichneten Ver-
merken überein.

Rösrath, den ...............
(Siegel)

.........................
Bürgermeister

Planunterlage
Die Planunterlage entspricht dem Inhalt des Liegenschaftskatasters und weist die
städtebaulich bedeutsamen baulichen Anlagen sowie Straßen, Wege und Plätze
vollständig nach (Stand vom ........ 2009). Sie ist hinsichtlich der Darstellung der

Grenzen und der baulichen Anlagen geometrisch einwandfrei. Die Übertragbar-

keit der neu zu bildenden Grenzen in der Örtlichkeit ist einwandfrei möglich.

RECHTSGRUNDLAGEN

GUTACHTEN

Diesem Bebauungsplan ist eine Begründung mit Umweltbericht beigefügt. Folgen-
de Gutachten sind Grundlage für die Erarbeitung des Bebauungsplanes:

- FFH-Verträglichkeitsuntersuchung ,
Gesellschaft für Umweltplanung und wissenschaftliche Beratung, Bonn

- Landschaftspflegerischer Begleitplan inkl.
Artenschutz,
Gesellschaft für Umweltplanung und wissenschaftliche Beratung, Bonn

- Bodengutachten, Hydrogeologischer Fachbeitrag
GEOS H&P Umwelt-Service GmbH, Bergisch Gladbach

- Erschließungsplanung,
IBA, Ingenieurbüro für Bauwesen und Architektur gbr , Kürten

- Verkehrstechnischer Fachbeitrag
SSP Consult Beratende Ingenieure GmbH, Bergisch Gladbach

- Schalltechnische Untersuchung
Graner + Partner Ingenieure, Bergisch Gladbach

- Entwässerungsplanung
Heinz Lindenschmidt Dipl. Ing. Gummersbach

PLANZEICHENERKLÄRUNG

A Zeichnerische Festsetzungen
§ 9 BauGB und BauNVO

C Darstellungen ohne Festsetzungscharakter

D Zeichen der Kartengrundlage

GE

GRZ

Gewerbegebiet [§ 8 BauNVO]

Abgrenzung des Maßes der Nutzung (Höhe baulicher Anlagen)
Abgrenzung der Lärmesmissionskontingente ( LEK)

Grundflächenzahl (GRZ) als Höchstmaß [§ 19 BauNVO]

maximale Anzahl der Vollgeschosse [§ 20 BauNVO]

maximale Gebäudehöhe in Meter über Normal Null [§ 18 BauNVO]

festgesetzte Geländehöhe in Meter über Normal Null im Sinne von
§ 2 Abs. 4 BauO NW (87,70 m üNN, flächige Anschüttung)

Sohlhöhe des geplanten Baches (PG2)
hier: 85,91 m üNN bei der Station 0 + 60 m

Baugrenze [§ 23 BauNVO]. Maßgebend für die Lage der Baugrenze
ist die außenliegende Festsetzungslinie.

Fläche für Versorgungsanlagen (Trafo) [§9 Abs. 1 Nr. 12 BauGB]

Grünflächen [§ 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB]

Öffentliche Grünfläche (siehe textliche Festsetzung Nr. 3.2) mit der
Zweckbestimmung

- "Natürliche Entwicklung"
- "Straßenbegleitgrün"

Private Grünfläche (siehe textl. Festsetzung Nr. 3.2) mit der Zweck-
bestimmung

- "Gehölzstreifen an der Bergischen Landstraße"
- "Bach"
- "Lehmbacher Bach"
- "Saum"

zu erhaltender Einzelbaum [§ 9 Abs. 1 Nr. 25 b BauGB]

anzupflanzender Einzelbaum [§ 9 Abs. 1 Nr. 25 a BauGB]

ausnahmsweise bauliche Nutzung innerhalb der Grünfläche:
- Trasse für Transport- und Fördereinrichtungen (Staurollenförderer)

Abgrenzung unterschiedlicher Grünflächen

OK GEL

OK

ÖG

PG

PG 1

PG 2

PG 3

PG 4

Straßenverkehrsfläche [§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB]

Straßenbegrenzungslinie

Fläche für Aufschüttungen [§ 9 Abs.1 Nr.17 BauGB]

BEBAUUNGSPLAN NR. 89 "GEWERBEGEBIET LEHMBACH-NORD"

beispielhafte Gestaltung des Straßenraums (Fahrbahn, Bordstein,
Haltelinie etc.)

Bemaßung

zu fällender Straßenbaum , anzupflanzender Straßenbaum außerhalb
des Geltungsbereiches des Bebauungsplanes

geplanter Bach
siehe auch: wasserrechtliche Erlaubnis vom ...

Wohngebäude, Hausnummer / Wirtschaftsgebäude

Überdachung, Schleppdach, Carport etc.

Traufhöhe, Firsthöhe
Zahl der Geschosse, z.B. zwei

Geländehöhe in Meter über Normal Null

Satteldach, Walmdach, Flachdach

Flurstücksgrenze, Flurstücksnummer, Flurgrenze

Böschung

Baum, Stammumfang in Meter

Zaun, Mauer

Verkehrsschild,

Kanaldeckel, Höhe des Kanaldeckels in Meter über NN

Gebüsch, Strauchwerk, Laubgehölze

Nadelgehölze

Bach, Fließrichtung

TEXTLICHE FESTSETZUNGEN

Planungsrechtliche Festsetzungen

1. Art der baulichen Nutzung
§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, §§ 1 und 8 BauNVO

1.1 Ausschluss störungsintensiver Betriebsarten und Anlagen nach Abstandserlass NRW

In den Gewerbegebieten GE1, GE2 und GE3 sind folgende Betriebsarten sowie Anlagen mit einem vergleichbaren
Emissionsgrad nicht zulässig: Abstandsklasse I - VI (lfd. Nrn. 1 - 199) der Abstandsliste 2007 zum Runderlass des
Ministers für Umwelt u. Naturschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz vom 06.06.2007.

Ausnahmsweise können auch Betriebsarten und Anlagen der Abstandsklasse VI zugelassen werden, wenn im
Einzelfall der Nachweis erbracht werden kann, dass z.B. durch besondere technische Maßnahmen oder durch Be-
triebsbeschränkungen (z.B. Verzicht auf Nachtarbeit) die Emissionen der geplanten Anlage soweit begrenzt werden
können, dass schädliche Umwelteinwirkungen in schutzbedürftigen Gebieten vermieden werden können.

1.2 Ausschluss sonstiger Nutzungen im Gewerbegebiet
§ 1 Abs. 6 und § 8 BauNVO

Die gemäß § 8 Abs. 3 BauNVO ausnahmsweise zulässigen Nutzungen sind nicht Bestandteil des Bebauungsplanes
[§ 1 Abs. 6 BauNVO]

Einzelhandelsbetriebe sowie Verkaufsstellen von Handwerksbetrieben und anderen Gewerbebetrieben, die sich ganz
oder teilweise an Endverbraucher wenden, sind nicht zugelassen. Ausnahmsweise zulässig sind nur solche Einzel-
handelsbetriebe und Verkaufsstellen, die in unmittelbarem räumlichen und betrieblichen Zusammenhang mit Hand-
werksbetrieben oder produzierenden Gewerbebetrieben stehen und die nicht mehr als 200 m² Verkaufsfläche haben
[§ 1 Abs. 5 BauNVO].

Erneute Öffentliche Auslegung
Der Planungs-, Verkehrs- und Wirtschaftsförderungsausschuss hat in seiner Sitz-
ung am .......... 2011 beschlossen, den Entwurf des Bebauungsplanes erneut öff-
entlich auszulegen. Der Entwurf des Bebauungsplanes und der Begründung ha-
ben in der Zeit vom ........... 2011 bis ........... 2011 gemäß § 3 Abs. 2 BauGB öff-
entlich ausgelegen. Ort und Dauer der öffentlichen Auslegung wurden am ..........
2010 ortsüblich bekannt gemacht.

Rösrath, den ...............
(Siegel)

........................
Bürgermeister

Entwurf des Bebauungsplanes
Dieser Bebauungsplan wurde entworfen und angefertigt von

Professor Ulrich Coersmeier GmbH
Anna-Schneider-Steig 22
50678 Köln

Köln, den .....................

....................................
Prof. Ulrich Coersmeier

B Kennzeichnungen und nachrichtliche Übernahmen
(9 Abs. 5 BauGB)

Grenze des festgesetzten Überschwemmungsgebietes nach § 113
Landeswassergesetz (LWG).

Grenze des Gebietes außerhalb des festgesetzten Überschwemm-
ungsgebietes, das bei einem 100jährlichen Hochwasserereignis über-

schwemmt wird (§ 2 Abs. 3 der Überschwemmungsgebietsverord-
nung "Sülz, Lindlarer Sülz, Kürtener Sülz" vom 22.03.2004).

unterirdische Trinkwasserleitung DN 100

Umgrenzung der Flächen, bei deren Bebauung besondere bauliche
Vorkehrungen gegen äußere Einwirkungen erforderlich sind, Auebö-
den setzungsgefährdeter Baugrund [§ 9 Abs. 5 Nr. 1 BauGB]

gering belastete Auffüllung

2. Maß der baulichen Nutzung
§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, § 18 BauNVO

Oberer Bezugspunkt für die Höhe baulicher Anlagen bei Flachdächern ist die Oberkante der Attika. Untergeordnete bau-
liche Anlagen, wie z.B. Aufzugsüberfahrten, haustechnische Anlagen, Abluftkamine, Antennen, Lichtkuppeln, Sheds,
Solaranlagen etc. können ausnahmsweise die festgesetzten Höhen um maximal 2,5 m überschreiten [§ 18 i.V.m.
§ 16 Abs. 6 BauNVO].

II Bauordnungsrechtliche Gestaltungsvorschriften
§ 9 Abs. 4 BauGB i.V.m. § 86 BauO NW

Zur Einfriedung der Grundstücke sind lediglich grüne oder graue Maschendraht - bzw. Baumattenzäune bis zu einer
Höhe von 2 m sowie Hain-/Rotbuchenhecken zulässig.

Werbeanlagen sind nur an der Stätte der Leistung zulässig. Sie dürfen ausschließlich innerhalb der Gewerbegebiets-
flächen (GE) errichtet werden. Werbeanlagen an Gebäuden dürfen die Traufkanten der Gebäude oder deren Bauteile
nicht überschreiten. Im Bereich der öffentlichen Zufahrt von der L284 (Kreisverkehrsplatz) ist eine Werbeanlage für die
Außenwerbung (Werbepylon) mit der Darstellung der im Geltungsbereich des BP 89 angesiedelten Nutzungen zulässig.
Die Größe der Anlage darf eine Breite von 3,5 m und eine Höhe von 96 m üNN nicht überschreiten. Das Anbringen wei-
terer, unbeleuchteter Anlagen der Außenwerbung ist nur an den Gebäuden zulässig. Beleuchtete, selbst leuchtende
oder angestrahlte Werbeanlagen sind an den Gebäuden nicht zulässig.

In Gewerbegebiet GE3 müssen Gebäude ab einer Grundfläche von 2.000 m² mit einer extensiven Dachbegrünung
versehen werden. Dabei muss mindestens ein Drittel der Dachfläche begrünt sein.

NACHRICHTLICHE ÜBERNAHMEN, KENNZEICHNUNGEN

HINWEISE

1. Baugrund, Wasser, Boden :
Der Baugrund ist ein grundwasserbeeinflusster Auenboden. Die Aue kann ein setzungsgefährdeter Baugrund sein
aufgrund möglicher Wechsellagerungen setzungsempfindlicher Substrate (Humus, Torf, Schluff). Eine Baugrund-
untersuchung ist empfehlenswert.

Weiterhin kann der natürliche Grundwasserspiegel bis nahe der vorhandenen Geländeoberfläche anstehen. Grund-
wasserbeeinflusste Böden reagieren ebenfalls sehr empfindlich auf Bodendruck von Bauwerken, so dass auch hier
Setzungen möglich sein können.

2. Bodendenkmalschutz :
Es sind zurzeit keine Bodendenkmale bekannt. Vorsorglich wird jedoch darauf hingewiesen, dass beim Auftreten von
archäologischen Bodenfunden oder Befunden, die Stadt Rösrath als untere Denkmalbehörde oder das Rheinische
Amt für Bodendenkmalpflege unverzüglich zu informieren ist. Bodendenkmal und Fundstelle sind unverändert zu er-
halten. Darüber hinaus ist auf die Bestimmungen der §§15 und 16 DSchG NW zu verweisen.

3. Altlasten:
Altlasten sind im Plangebiet laut Altlastenkataster nicht bekannt. Sollten Hinweise auf Kontaminationen (z.B. Boden-
verunreinigungen/ -verfärbungen oder Ablagerungen von Abfällen) auftreten, sind diese dem Rheinisch-Bergischen
Kreis, Amt für Wasser und Abfallwirtschaft, Umweltvorsorge unverzüglich anzuzeigen.

4. Gering belastete Auffüllung :
Die anthropogene Auffüllung (im Plan gekennzeichnet als gering belastete Auffüllung) ist nach vorliegenden Unter-
suchungsergebnissen als gering belastet einzustufen. Sollte das Anschüttungsmaterial im Rahmen von Baumaßnah-
men abgefahren werden, ist hier eine Verwertung im Sinne der LAGA (eingeschränkter offener Einbau unter Berück-
sichtigung bestimmter Nutzungseinschränkungen) bzw. eine Ablagerung auf einer DK 0-Deponie nach Deponiever-
ordnung möglich. Die vorliegenden Ergebnisse zeigen auf, dass die ermittelten Schadstoffgehalte weit unter den Prüf-
werten (Wirkungspfad Boden-Mensch, direkter Kontakt) für Gewerbe-/Industriegebiete liegen. Einer zukünftigen Nut-
zung als Industrie- und Gewerbegrundstück auf Grundlage der vorliegenden Ergebnissen steht nichts entgegen.
Eine Gefährdung des Grundwasser über den Wirkungspfad Boden-Grundwasser ist ebenfalls nicht gegeben.

1. Hochwasserschutz

Im Plangebiet sind zwei unterschiedliche Bereiche kenntlich gemacht, in denen die Belange des Hochwasserschutzes

in besonderem Maße berücksichtigt werden müssen. Es gilt die Überschwemmungsgebietsverordnung "Sülz, Lindlar-
er Sülz, Kürtener Sülz" der Bezirksregierung Köln vom 22.03.2004.

Mit Ü1 ist das gesetzlich festgesetzte Überschwemmungsgebiet nach § 113 Landeswassergesetz gekenn-

zeichnet. Hier ist u.a das Erhöhen und Vertiefen der Geländeoberfläche, das Errichten und Ändern von Anlagen, das
Lagern oder Ablagern von Stoffen, der Umgang mit wassergefährdenden Stoffen sowie das Anpflanzen von Sträuch-
ern und Bäumen genehmigungspflichtig.

Mit Ü2 ist der Bereich gekennzeichnet, der bei einem 100jährlichen Hochwasserereignis überschwemmt

wird, der aber nicht innerhalb des gesetzlich festgesetzten Überschwemmungsgebietes liegt (§ 2 Abs. 3 der o.g. Über-
schwemmungsgebietsverordnung). Die Gewerbegebietsflächen innerhalb dieses Bereiches können nur dann herge-
stellt werden, wenn die Hochwasserrückhaltung nicht beeinträchtigt und der Verlust von verlorengehendem Rück-
halteraum umfang-, funktions- und zeitgleich ausgeglichen wird.

Ü2

Ü1

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches des Bebauungsplanes
[§ 9 Abs. 7 BauGB]

TR

FLÄCHENBILANZ

Plangebiet: 41.84 8 m²

Gewerbegebiet: 26. 878 m²
GE1: 7.647 m²
GE2: 6.054 m²
GE3: 13.177 m²

Grünfläche: 9. 671 m²

ÖG1: 2.218 m²

ÖG2: 496 m²
PG1: 1. 020 m²
PG2: 3. 157 m²
PG3: 1.800 m²
PG4: 980 m²

Versorgungsanlagen: 314 m²

Verkehr: 4.9 85 m²

ÖG 1

ÖG 2

4. Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen / Emissionskontingent
§ 9 (1) Nr. 1 BauGB i. V. m. §§ 1 (4) und 8 BauNVO

Im Gewerbegebiet sind nur Vorhaben (Betriebe und Anlagen) zulässig, deren Geräusche in der nachfolgenden Tabelle
angegebenen Emissionskontingente L EK nach DIN 45691 weder tags (06.00 - 22.00 Uhr) noch nachts (22.00 - 06.00
Uhr) überschreiten.

Baugebiet Zulässiges Emissionskontingente L EK in dB (A) pro m² (Tag / Nacht)
GE 1 und GE2: 64 / 49
GE 3: 66 / 51

Die Prüfung der planungsrechtlichen Zulässigkeit des Vorhabens erfolgt nach DIN 45691: 2006 - 12, Abschnitt 5.

I

3. Bepflanzung und Naturschutz
§ 9 Abs. 1 Nr. 15, 20 und 25 BauGB

3.1 Allgemeines, Pflanzlisten, Saatgutmischung

Bei Baum- und Gehölzpflanzungen im Zusammenhang mit Festsetzungen des Bebauungsplanes sind ausschließlich
heimische, standortgerechte Laubbäume und Laubgehölze nach Maßgabe der Gehölzlisten A und B zu verwenden,
dauerhaft zu erhalten und bei Verlust zu ersetzen.

Bei der Anlage von Wiesen im Zusammenhang mit Festsetzungen des Bebauungsplanes ist folgende Saatgutmisch-
ung zu verwenden: Regio-Mischung 4: Feuchtwiese für ausgeprägt feuchte bis nasse Standorte (Herkunftsregion 2,
Westdeutsche Tieflandregion).

Liste A - Verwendung in Bachnähe
A.1 Baumarten (Pflanzqualität: Heister zweimal verpflanzt, mit Ballen, h =150 - 200 cm)

Schwarzerle (Alnus glitinosa), Esche (Fraxinus excelsior), Bruchweide (Salix fragilis), Korbweide (Salix viminalis)

A.2 Straucharten (Pflanzqualtät: verpflanzte Sträucher, drei Triebe, h = 60 - 100 cm)

Faulbaum (Frangula alnus), Aschweide (Salix cinerea), Purpurweide (Salix purpurea), Schneeball (Viburnum opulus)

Liste B
B.1 Baumarten (Pflanzqualität: Heister zweimal verpflanzt, mit Ballen, h =150 - 200 cm)

Feldahorn (Acer campestre), Hainbuche (Carpinus betulus), Wildapfel (Malus sylvestris), Traubenkirsche (Prunus
padus), Eberesche (Sorbus aucuparia)

B.2 Straucharten (Pflanzqualtät: verpflanzte Sträucher, dreiTriebe, h = 60 - 100 cm)

Hartriegel (Cornus sanguinea), Hasel (Corylus avellana), Weißdorn (Crataegus spec.), Pfaffenhütchen (Euonymus
europaeus), Wilde Stachelbeere (Ribes uva - cispa), Hundsrose (Rosa canina), Schneeball (Viburnum opulus)

3.3 Externe Ausgleichsmaßnahmen

Zum Ausgleich der Eingriffe in Natur und Landschaft gemäß § 9 Abs. 1a BauGB werden zusätzliche landschaftspfle-
gerische Maßnahmen außerhalb des Plangebietes vorgenommen:
a) Anpflanzung von neun zusätzlichen Straßenbäumen nördlich der Bergischen Landstraße b1- b9, Tilia cordata,

Hochstamm, Alleebaum, 4 x verpflanzt, aus extra weitem Stand, mDb, Stamumfang 20 - 25 cm in 1 m Höhe).

b) Erwerb von Ökopunkten im interkommunalen Ökokonto "Agger-Sülz-Korridor" des Aggerverbandes (Pflege- und
Entwicklungsmaßnahmen am Gewässersystem gem. der Bewertungsmethode des Landes NRW, 93.063 Punkte).

3.4 Bewirtschaftung des Niederschlagswassers

Niederschlagswasser ist nach geeigneter Behandlung und Rückhaltung der Sülz zuzuführen. Ausnahmsweise kann
stark verschmutztes Niederschlagswasser z.B. von Anlieferbereichen und Rampen nach geeigneter Behandlung der
Mischwasserkanalisation zugeführt werden.

3.2 Öffentliche und private Grünflächen

Öffentliche Grünfläche 1 - Natürliche Entwicklung (2.218 m²)
Die Grünlandbrache ist der gesteuerten natürlichen Entwicklung zu überlassen. Jeweils ein Drittel der Fläche ist ab
Mitte September zu mähen. Das Mähgut ist von der Fläche zu entfernen.

Öffentliche Grünfläche 2 - Straßenbegleitgrün (496 m²)
In der öffentlichen Grünfläche 2 ist das vorhandene Grünland zu erhalten.

Private Grünfläche 1 - Gehölzstreifen an der Bergischen Landstraße (1.020 m²)
Entlang der Bergischen Landstraße ist eine dreireihige Hecke aus Gehölzen der Liste B anzulegen. Für die beiden
äußeren Reihen sind die Straucharten der Liste B.2, für die mittlere Reihe die Bäume der Liste B.1 zu verwenden
(ein Gehölz pro 4 m² Grünfläche*).

Private Grünfläche 2 - Bach (3.157 m²)
Beidseitig des offengelegten Bachs sind auf einer Gesamtfläche von 800 m² Gehölzgruppen aus den Arten der Liste
A anzulegen (25% Bäume der Liste A.1, 75 % Sträucher der Liste A.2, ein Gehölz pro 8 m² Grünfläche). Die gehölz-
freien Böschungsflächen sind als Wiese anzulegen (Saatgutmischung s.o.).

Private Grünfläche 3 - Lehmbacher Bach (1.800 m²)
Der Lehmbach und der bachbegleitende Gehölzbestand ist zu erhalten. Bei Verlust von Gehölzen sind Baum- und
Straucharten der Liste A bei Ersatzpflanzungen zu verwenden. Jeweils ein Drittel der bachbegleitenden Brachflächen
ist ab Mitte September zu mähen. Das Mähgut ist von der Fläche zu entfernen. An der südlichen Plangebietsgrenze
kann die private Grünfläche 3 auf einer Breite von max. 6 m durch eine bauliche Anlage bzw. eine private Verkehrs-
fläche unterbrochen werden (Brücke, interne Verbindung der Betriebsteile, z.B. Staurollenförderer, siehe Planzeich-
nung - TR -).

Private Grünfläche 4 - Saum (980 m²)
In der 3 m breiten Fläche ist eine Wiese anzulegen (Saatgutmischung s.o.). Die Wiese ist einmal jährlich ab Mitte Sep-
tember zu mähen. Das Mähgut ist von der Fläche zu entfernen.

Anzupflanzende Einzelbäume, Straßenbäume

Am Südostrand der Bergischen Landstraße sind innerhalb der öffentlichen Verkehrsfläche insgesamt sechs Winter-
linden anzupflanzen (B1- B6,Tilia cordata, Hochstamm, Alleebaum, 4 x verpflanzt, aus extra weitem Stand, mDb,
Stamumfang 20 - 25 cm in 1 m Höhe).

Nördlich der Bergischen Landstraße sind innerhalb der Öffentlichen Grünfläche 2 insgesamt elf Winterlinden anzu-
pflanzen (B7- B17, Sorte und Pflanzqualität s.o.).

Südlich der Privaten Verkehrsfläche (Kläranlage) sind innerhalb der Privaten Grünfläche 4 insgesamt sieben Säulen
-Stiel-Eichen anzupflanzen (B18 - B24, Quercus robur 'Fastigiata', 4x verpfl. 350-400 mDb).

Zur Anpassung an die örtlichen Verhältnisse können die Baumstandorte um bis zu 1,5 m von dem in der Planzeich-
nung festgesetzten Standort verschoben werden.

Stand: 04.11.2010

5. Hochwasserschutz

Um den Verlust an Retentionsraum im Gewerbegebiet GE1 auszugleichen (Bauen im Ü2, siehe oben), stehen gegen-
wärtig drei unterschiedliche wasserwirtschaftliche Maßnahmen zur Verfügung:
a) Anlegen eines Erdbeckens südlich der Kläranlage Lehmbach (wasserrechtliche Erlaubnis liegt vor),
b) Rückbau des Wehres "Lehmbach" (Hammergraben) nördlich der Kläranlage Lehmbach,
c) Abflachung der Uferböschungen im Oberlauf der Sülz.
Die Maßnahmen werden im Rahmen einer integrierten Gesamtplanung des Aggerverbandes zur abschnittsweisen

Renaturierung der Sülz durchgeführt. Sie sind zeitgleich bzw. im Vorfeld evtl. Baumaßnahmen innerhalb des mit Ü2
gekennzeichneten Bereiches durchzuführen.

6. Empfehlungen im Sinne einer ökonomischen wie ökologischen Nachhaltigkeit
a) Steigerung der Energieffizienz beim Gewerbebau durch innovative Bau- und Bewirtschaftungskonzepte, wie z.B.
Abwärmenutzung des benachbarten Klärwerks zur Prozess- und Nahwärmeversorgung, Einsatz von Erdwärme für
Heiz- und Kühlzwecke (Geothermie), weitgehende Tageslichtbeleuchtung der Arbeitsplätze etc., Energiesparlampen,
Bewegungsmelder in Waschräumen, Archiven, Konferenzräumen etc.,
b) Kontrolle des laufenden Energieverbrauchs durch Energiemanagement bzw- Energiemonitoring-Systeme,
c) Energetische Optimierung der Gebäudehülle (Wärmeschutzverglasung, verbrauchsorientierte Lüftung mit Wärme-
rückgewinnung, Sonnenschutz etc.),
d) Einsatz von Photovoltaikanlagen auf den Dächern der Gewerbehallen,
e) Dachbegrünung als Beitrag zur Verbesserung des Raumklimas, zur zeitlich begrenzten Rückhaltung von Nieder-
schlagswasser und zur Erhöhung der Verdunstungsrate.


